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Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Dr. Walter Rosenkranz 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2026-0.149.538  

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4907/J-NR/2026 betreffend Der ÖVP-

Konzern im Geschäft mit dem Staat, die die Abgeordneten zum Nationalrat Michael 

Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen am 16. Februar 2026 an mich richteten, darf ich 

anhand der mir vorliegenden Informationen wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 bis 22: 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen „AGRO" Werbung GmbH (FB-Nr. 81292y) wurden in den 

Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen ACM Camping GmbH (FB-Nr. 600328k) wurden in den 

Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen Agrar Media Verlagsgesellschaft mBH (FB-Nr. 206664v) 

wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen Alpha Medien-Service-Gesellschaft m.b.H (FB-Nr. 46379f) 

wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen AT8 Vermögensverwaltungs GmbH (FB-Nr. 27 4258x) 
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wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen AV-Holding Beteiligungs GmbH (FB-Nr. 84238f) wurden in 

den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen Bauernzeitung GmbH (FB-Nr. 36173x) wurden in den 

Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen City Media Zeitschriften GmbH (FB-Nr. 207941 x) wurden in 

den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen logipuls GmbH (FB-Nr. 618256a) wurden in den Jahren 

2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen Media Data IKT GmbH (FB-Nr. 393851 v) wurden in den 

Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen Merianstraße Liegenschaftsverwaltung GmbH (FBNr. 

57874i) wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen Metro pol Medien Service GmbH (FB-Nr. 107183y) wurden 

in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen NEUES LAND Medien GesmbH (FB-Nr. 204469s) wurden in 

den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen NÖ Gemeindefinanzierungs-Beratungsgesellschaft GmbH 

(FB-Nr. 329424y) wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils 

in Ihrem Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen Oberösterreichische Media Data Vertriebs- und Verlags-
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GmbH (FB-Nr. 80162k) wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 

jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen ÖWB Marketing und Betriebs GmbH (FB-Nr. 293613i) 

wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen Tiroler Pressegesellschaft m.b.H. in Liqu. (FB-Nr. 40611y) 

wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an das im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannte 

Beteiligungsunternehmen Verlag Gesundheit GmbH (bis 04.09.2024) (FB-Nr. 068147t) 

wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Leistung steht den jeweiligen Auszahlungen an die in den Fragen 1-18 

genannten ÖVP-Beteiligungsunternehmen konkret gegenüber? 

➢ Wer sind die vertragsschließenden Teile der Vereinbarung, auf welcher die jeweilige 

Auszahlung an die in den Fragen 1-18 genannten Unternehmen beruht (bitte je 

Zahlung/Vertrag gesondert ausweisen)? 

➢ Wurden Vergleichsangebote betreffend der von ÖVP-Beteiligungsunternehmen, 

genannt in den Fragen 1-18, erbrachten Leistungen eingeholt? 

a. Wenn ja, wann? 

b. Wenn ja, von wem? 

c. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

d. War das jeweilige ÖVP-Beteiligungsunternehmen Bestbieter? 

e. War das jeweilige ÖVP-Beteiligungsunternehmen Billigstbieter? 

f. Wenn nein, warum nicht? 

➢ Umfasst Ihr „Verantwortungsbereich" im Sinne dieser Anfrage neben der Zentralstelle 

auch alle nachgeordneten Dienststellen und sind die Fragen 1-21 entsprechend für den 

gesamten Ressortbereich zu beantworten und beantwortet? 

Seit dem 1. Jänner 2020 bis zum 31. Dezember 2025 wurden im Bereich der 

Untergliederung 30 (Bildung) seitens des (nunmehrigen) Bundesministeriums für Bildung 

(Zentralstelle) an die Oberösterreichische Media Data Vertriebs- und Verlags GmbH 

Zahlungen für Schaltungen im Oberösterreichischen Volksblatt (im Jahr 2020 drei Inserate 

zu zweimal EUR 3.276,00 und einmal EUR 2.620,80 sowie im Jahr 2021 ein Inserat zu 

EUR 5.544,00) getätigt. Ein Vergleichsangebot war nicht erforderlich. Vor Beauftragung 

erfolgte eine Prüfung, ob das jeweils vorliegende Angebot angemessen und markt- bzw. 

branchenüblich ist. Im Zuge dessen wurden die bestehende Marktkenntnis aufgrund 

jahrelanger Erfahrung genutzt, Marktanalysen durchgeführt bzw. Gespräche mit diversen 
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Anbietern geführt. Darüber hinaus wurden keine Zahlungen an die genannten 

Unternehmen getätigt. 

Entsprechend den Aufzeichnungen im Haushaltsverrechnungssystem des Bundes 

erfolgten im anfragegegenständlichen Zeitraum weiters Zahlungen im Bereich 

berufsbildender höherer Lehranstalten in Oberösterreich für im Rahmen ihres autonomen 

Wirkungsbereiches spezifisch bezogene Dienstleistungen an die City Media Zeitschriften 

GmbH (im Jahr 2024 und 2025 in Höhe von insgesamt EUR 5.821,20 für 

Inseratenschaltungen) sowie die Media Data IKT GmbH (in den Jahren 2021 bis 2025 in 

Höhe von insgesamt EUR 2.276,40).  

Darüber hinaus liegen keine Informationen über Zahlungen vor. Die seinerzeitigen 

Bedarfe, die einzelnen Vertragsunterlagen sowie weitere angefragte Informationen liegen 

zentral nicht auf. Die Kontrolle der Vertragserfüllung kommt ebenfalls den Bundesschulen 

im Rahmen ihres autonomen Wirkungsbereiches zu. Eine laufende Kontrolle der Erfüllung 

sämtlicher Verträge, welche diese autonom auf Grundlage der ihnen eingeräumten 

Kompetenzen abschließen, würde deren finanziellen Autonomie widersprechen und ist 

weder seitens der zuständigen Bildungsdirektionen noch seitens der Zentralstelle des 

Bildungsministeriums vorgesehen. 

Wien, 16. April 2026 

 

 

 

 

Christoph Wiederkehr, MA 
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